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August 1946 XIX. Jahrgang Nr. 8

DERIFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

General Guisan an die Fouriere
Als Jubiläumsgeschenk hat die Sektion Aargau vom UOV. des Bezirkes Brugg ein

goldenes Buch erhalten. Die Sektion Aargau übergab es dem an der Jubiläumsfeier
teilnehmenden Herrn General Guisan. mit der Bitte, die Eintragungen zu eröffnen.O ö
Es freut uns, den Eintrag unseres Generals nachstehend allen Kameraden bekannt zu
geben.

,,En ce siecle de motorisation, il est bon de se rappeler que le materiel
et la mecanique ne sont pas l'essentiel, mais l'homme, l'homme qui a prete
serment, l'homme fidele ä ses traditions, l'homme qui sait pourquoi il se

bat, l'homme enfin eduque et instruit en soldat.
Fourriers suisses, vous etes dans notre corps de sous-officiers une elite,

une elite ä laquelle incombe une grosse responsabilite, — non seulement
materielle mais aussi morale.

Conservez precieusement l'esprit de solidarite, l'esprit de l'equipe 1939

au 1945!
La fin du service actif laisse dans l'ombre ce qui fut souci et peine,

mais eclaire ce qui est joie et fierte!
Aarau, 16 juin 1946. Le General:

Die Lohn- und Verdienstersatzordnung
und ihre Zukunft*

von Major A. Lehmann, Zürich

Lohnersatz und Verdienstersatz laufen gegenwärtig Gefahr, ihrem eigent-
liehen und ursprünglichen Zweck, der Unterstützung des Wehrmannes
während seines Militärdienstes, entfremdet zu werden.

Die Lohn er satzordnung für Unselbständigerwerbende wurde — zu
einem grossen Teil auf Veranlassung privater Kreise — durch einen Bundesrats-
beschluss vom 20. Dezember 1939 mit Wirkung ab 1. Februar 1940 in Kraft ge-

* Dieser Artikel ist auch — ohne die Anmerkung auf Seite 177 — im Juliheft der
„Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitung" erschienen.
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setzt. Sie war, wie der Titel dieses Beschlusses sagt, als provisorische Rege-
lung gedacht. Der Beschluss wurde gefasst „in der Absicht, ...für die Dauer
der Mobilisation versuchsweise eine Lohnausfallentschädigung einzu-
führen." Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden verpflichtet, je 2o/o von jeder
Gehalts- oder Lohnauszahlung aufzubringen, und zwar, wie es in Art. 5 hiess:

„für solange, bis der Ertrag der 4o'o die Hälfte aller während der gegen-
wärtigen Mobilisation ausbezahlten Lohnausfallentschädigungen erreicht".

Bund und Kantone übernahmen die Pflicht, den gleichen Betrag wie die Privat-
Wirtschaft einzuzahlen.

Art. 14 bestimmte:
„Sollten, sich die Leistungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen mit
den Beiträgen aus öffentlichen Mitteln als grösser herausstellen als der Gesamt-

betrag der Lohnausfallentschädigungen, so sind bei entsprechender Höhe des

Fonds die Beiträge der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, des Bundes und der
Kantone durch Beschluss des Bundesrates im gleichen Verhältnis zu kürzen."
Schliesslich enthält dieser Bundesratsbeschluss noch die Bestimmung, dass er

„ausser Kraft gesetzt wird, wenn der Aktivdienst der Schweiz. Armee für be-

endigt erklärt wird und die Liquidation eines allfälligen Rückstandes statt-
gefunden hat."
Ebenfalls durch einen Bundesratsbeschluss, datiert vom 14. Juni 1940, wurde

versuchsweise auf den 1.Juli 1940 die Verdienstersatzordnung für Selbständig-
erwerbende in der Landwirtschaft und dem Gewerbe, sowie gegebenenfalls in den

liberalen Berufen geschaffen.
Die Lohnersatzordnung hat sich — trotz der Generalmobilmachung vom Mai

1940 — finanziell günstig entwickelt. Bis I.Juli 1941 betrugen die Einnahmen
377 Millionen Franken, wovon 188,5 Millionen Beiträge der Wirtschaft und eben-
soviel als Beitrag der öffentlichen Hand. An Entschädigungen wurden bis zu diesem

Zeitpunkt 232 Millionen ausgerichtet, so dass der Zentrale Ausgleichsfond einen
Saldo von 145 Millionen erreichte.

Dieser grosse Betrag erweckte die Begehrlichkeit weiter Kreise. Es bildete
sich ein Aktionskomitee, das die Heranziehung der Lohn- und Verdienstausgleichs-
kassen zur Finanzierung einer eidgenössischen Alters- und Hinter-
lassenen Versicherung verlangte. Anderseits wurde von der Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren verlangt, die kantonalen Beiträge herabzusetzen. Ge-

stützt auf den ersten Bundesratsbeschluss forderte auch die Privatwirtschaft eine

Herabsetzung ihrer Beiträge, während z. B. der Gewerkschaftsbund weitere Er-
höhung der Entschädigungen postulierte.

Um diesen Wünschen entgegenzutreten, erliess der Bundesrat am 7. Oktober
1941 die „Finanzordnung für Arbeit und Lohners atz", aus der hier
folgende wesentlichen Merkmale hervorgehoben seien:

l.Die Beiträge der Privatwirtschaft werden entgegen dem seinerzeitigen Ver-
sprechen, trotz dem hohen Überschusse nicht herabgesetzt.
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2. Dagegen werden einseitig die Beiträge der öffentlichen Bland auf die Hälfte
der jeweiligen Auszahlungen reduziert. (Die Beiträge des Bundes und der
Kantone sind effektiv nicht mehr einbezahlt worden, sondern bestehen nur in
einer Schuld an die Ausgleichsfonds.)

3. Der Ausgleichsfond, Stand 1. Juli 1941, wird zur Hälfte zurückgestellt und soll

folgenden Zwecken nutzbar gemacht werden: Vorschussleistungen an Arbeits-
losenkassen, Arbeitslosenfürsorge und Arbeitsbeschaffung während der sog.
Kriegskrisenzeit.
Mit diesem neuen Bundesratsbeschluss wurden die 4 o/o der Privatwirtschaft

fest verankert und das Versprechen, die Beiträge den effektiven Auszahlungen an-

zupassen sowie die Lohnersatzordnung bei Beendigung des Aktivdienstes aufzu-
heben, zurückgezogen.

Die Lohnersatzordnung entwickelte sich weiterhin sehr günstig (weniger gün-
stig dagegen die Verdienstersatzordnung). Bis 3 1. Dezember 1945 erreichten
(in Millionen Franken):

Verdienstersatz

l.Die Einzahlungen Lohnersatz Landwirtschaft Gewerbe Total

der Privatwirtschaft 1090,9 63,8 98,4 1253,1
der öffentlichen Hand 600,6 60,9 72,3 733,8

zusammen 1691,5 124,7 170,7 1986,9

2. Die Auszahlungen
an Lohn- und Verdienstausfall-
entschäaigungen 997,6 94,3 139,5 1231,4
für Arbeitsbeschaffung 23,6 23,6
für Arbeitslosenfürsorge 12,8 12,8
für Versetzungsentschädigungen
und finanzielle Beihilfen in der
Landwirtschaft 45,8 4,6 50,4

1079,8 98,9 139,5 1318,2

3.Die A u s g 1 e i c h s f o n d s 533 20 26 579

(ohne Rückstellungen)

Die Fonds nehmen insbesondere in letzter Zeit sehr stark zu, da weniger
Leute im Dienst stehen, und zwar in doppeltem Sinne: mehr Einnahmen, weniger
Entschädigungen. Wäre die „Finanzordnung"" im Jahr 1941 nicht eingeführt wor-
den, d. h. wären nicht einseitig die Beiträge der öffentlichen Hand gekürzt und
andere Zweckbestimmungen eingeführt worden, so würde der Zentrale Ausgleichs-
fond Ende 1945 nahezu 1,3 Milliarden Franken erreicht haben.

Am 20. August 1945 ist der Aktivdienst zu Ende gegangen. Der Bundesrat
hat am 3 1. Juli 1945 beschlossen, dass die Lohn- und Verdienstersatzordnung
auch nach Aufhebung des Aktivdienstzustandes vorläufig in Kraft verbleiben soll.
Der Ausdruck „Aktivdienst" in den ergangenen Bundesratsbeschlüssen und Aus-
führungserlassen wurde einfach durch „Militärdienst" ersetzt. Damit haben Lohn-
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und Verdienstersatzordnung heute unverändert Gültigkeit. Trotzdem muss die

Frage des Fortbestehens heute weiter verfolgt werden, und zwar aus folgenden
Gründen:

Nach einem Beschluss des Bundesrates dienen die Fonds vom 1. Januar 1946

an auch der Finanzierung der erweiterten Altersfürsorge, indem ihnen
zu diesem Zwecke jährlich ca. 60 Millionen Franken entnommen werden. Dieser

Eingriff würde die Lohn- und Verdienstausfallentschädigung an Wehrmänner an
und für sich nicht direkt berühren.

Zudem besteht heute ein Projekt für eine allgemeine eidgenössische
Alters- und HinterlassenenVersicherung (AHV.), deren Einführung
auf den 1. Januar 1948 geplant ist. Dieses von einer durch das Eidg. Volkswirt-
Schaftsdepartement bestellten Expertenkommission ausgearbeitete Projekt sieht vor,
dass vom Zeitpunkt der Einführung dieser Versicherung an die 4 o/o der Wirt-
schaft (und die entsprechenden Beiträge der Selbständigerwerbenden) vollst än-
dig der AHV. zufliessen sollen. Dazu kommen noch die Verwaltungskosten
der AHV., die von fachmännischer Seite auf ungefähr 15o/o der Einnahmen,
d.h. mehr als V-N/o der Lohnsumme, geschätzt werden und von denen heute noch
nicht feststeht, wer sie zu tragen hat. Dabei wird von zuständigen Arbeitgeber-
kreisen hervorgehoben, dass die Belastung der Privatwirtschaft mit total 4o/o der
Lohnsumme die äusserste Grenze darstellt. Auch machen sich gegenwärtig
Bestrebungen für die Bildung von Ausgleichskassen für Kinderzulagen geltend.
Weitere soziale Werke (Invalidenversicherung, erweiterte Tuberkulosefürsorge,
Mutterschaftsversicherung usw.) sollten ebenfalls noch eingeführt werden.

Gemäss der Antwort von Bundesrat Stampfli auf ein Postulat Boner über
„die Weiterführung der Lohn- und Verdienstersatzordnung nach dem Kriege" in
der Nationalratssitzung vom 20. September 1944 war der Bundesrat der Meinung,
dass die nötigen gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen seien, damit durch die

Lohn- und Verdienstersatzordnung für künftige längere und kürzere Militärdienst-
leistungen wie während des Aktivdienstes ein genügender Wehrmannsschutz ge-
währleistet wird.

Nun ist aber heute nicht ersichtlich, w i e dieser Schutz künftig aufrecht-
erhalten werden soll. Man spricht davon, die gegenwärtigen Fonds dazu heran-
zuziehen. Diese sind aber zum Teil für andere Zwecke schon gebunden oder sollen
ihnen noch nutzbar gemacht werden,* trotzdem das Geld ausschliesslich für den

Wehrmannsschutz einbezahlt worden ist. (Nur 6 Millionen Franken oder rund 1 o/o

der Fonds sollen für die Hilfeleistungen an bedürftige kranke Wehrmänner der
Aktivdienstzeit 1939—1945 'ausgeschieden werden.) Wie lange der Rest der

Wehrmanns-Ausgleichskassen — bezeichnenderweise begegnet man die-
sem Ausdruck allerdings in den behördlichen Erlassen schon seit längerer Zeit
nicht mehr — für die Ausrichtung des Lohn- und Verdienstersatzes reichen wird,
ist fraglich. Eine Finanzierung von laufenden jährlichen Ausgaben aus Fonds ist

solange abzulehnen, als diese Fonds nicht so hoch sind, dass deren Zinsen für die
* Siehe nächste Seite.
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Deckung der Ausgaben ausreichen. Rechnet man mit einem künftigen jährlichen
Aufwand von nur 20 Millionen Franken (Vgh'o eines Arbeitseinkommens von
ca. 6 Milliarden Franken), müsste bei einem Zinssatz von 3 o/o ein Fond in der

Grössenordnung von 700 Millionen Franken reserviert werden, was unmöglich ist.
Es muss deshalb unbedingt die Finanzierung mittels jährlicher Auf-

Wendungen verlangt werden, damit der Lohn- und Verdienstersatz für die

Zukunft sichergestellt ist. Gemäss Schätzungen von Nationalrat Boner wird hierzu
ein Aufwand von i/„o/o des Arbeitseinkommens oder eventuell noch weniger not-
wendig sein. Der Lohn- und Verdienstersatzordnung ist aber unter
allen Umständen der Vorrang zu belassen. Kann die Privatwirtschaft künftig
insgesamt nicht mehr als die bisherigen 4 o/o aufbringen, so haben die andern

Forderungen entsprechend zurückzutreten. Nur so bleibt dieses grosse Sozialwerk
auch für die Zukunft gesichert.

* In der Zwischenzeit hat das Eidg. Finanz- und Zolldepartement den Kantons-
regicrungen und den Spitzenverbänden der Wirtschaft den Entwurf zu einem Bundes-
ratsbeschluss über die Verwendung der Einnahmenüberschüsse der zentralen Ausgleichs-
fonds zur Vernehmlassung zugestellt. Darnach sollen von diesen für die Wehrmänner
gesammelten Geldern reserviert werden:

160 Millionen Franken für den Wehrmannsschutz in Friedenszeiten,
(Bei 3 o/o Zins würde dieser Fond jährlich nur rund 5

Millionen statt den erforderlichen 20—30 Millionen Franken
abwerfen. Er wäre deshalb in 6—10 jähren aufgebraucht.
Und dann r)

6 Millionen Franken für die Nationalspende,
344 Millionen Franken für Arbeitsbeschaffung,

50 Millionen Franken für Arbeitslosenfürsorge,
18 Millionen Franken für die Landwirtschaft,

6 Millionen Franken für das Gewerbe.
80 Millionen Franken für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, dazu un-

gefähr 360 Millionen Franken als Einkünfte in den Jahren
1946/47.

Es sollen also insgesamt rund 850 Millionen Franken für Zwecke reserviert werden, die
mit dem Wehrmannsschutz, für den ja das Geld gesammelt wurde, nichts zu tun haben.
Bereits meldet sich als Anwärter auch der Familienschutz, der nach dem Entwurf des
Bundesrates leer ausgehen soll.

Die finanziellen Ergebnisse der Lohn- und
Verdienstersatzordnung im Jahre 1945

von Hptm. O. Schönmann, Basel

Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 31. Juli 1945 wird die Lohn- und
Verdienstersatzordnung vorläufig weitergeführt, was die Weitererhebung der
Beiträge nach beiden Ordnungen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) zur Folge hat.

Wie zu erwarten war, haben sich das Kriegsende und die Aufhebung des

Aktivdienstzustandes auf die finanziellen Ergebnisse der zentralen Ausgleichsfonds
günstig ausgewirkt. Die fortschreitende Demobilisation hatte einen erheblichen
Rückgang der Aufwendungen aufzuzeichnen, während die Beiträge der Wirtschaft


	Die Lohn- und Verdienstersatzordnung und ihre Zukunft

